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Pressemitteilung 
 

Monopolkommission stellt Sondergutachten zur  
Wettbewerbssituation im Telekommunikationssektor vor 

 
 Der Wettbewerb auf den Endkundenma rkten der Telekommunikation entwickelt 

sich weiterhin dynamisch. Die Regulierung der Teilnehmeranschlu sse im Festnetz 
sollte aufgegeben werden. 

 Die Regulierung der meisten Vorleistungen bleibt dagegen unverzichtbar. 
 Eine industriepolitische Neuausrichtung der Telekommunikationspolitik, wie sie 

sich in der Europa ischen Union andeutet, ist ebenso abzulehnen wie das Ausset-
zen der Regulierung von Vorleistungen mit dem Ziel, Anreize fu r Infrastrukturin-
vestitionen des etablierten Unternehmens zu schaffen.  

 Der Ausbau von Breitbandnetzen muss weiterhin marktgetrieben und vor allem 
durch private Investitionen erfolgen. Ein Breitband-Universaldienst sollte auch 
fu r die Zukunft keine Option sein. 

Die Monopolkommission hat heute ihr Sondergutachten gema ß § 121 Abs. 2 TKG mit 
dem Titel „Telekommunikation 2013: Vielfalt auf den Märkten erhalten“ vorgestellt. 
Sie stellt fest, dass die dynamische Wettbewerbsentwicklung auf den Endkundenma rk-
ten der Telekommunikation fortbesteht und bekra ftigt ihre Forderung, dass die Regulie-

rung der Teilnehmeranschlu sse im Festnetz aufgegeben werden sollte. Unverzichtbar 
bleibt dagegen die Regulierung der allermeisten Vorleistungen, da das Angebot der Wett-

bewerber in weiten Teilen auf dem Zugang zur Infrastruktur des dominierenden Unterneh-

mens basiert.  

Die Monopolkommission lehnt eine industriepolitische Neuausrichtung der Tele-
kommunikationspolitik in der Europa ischen Union ab, die darauf abzielt, den Konsoli-
dierungsprozess auf den Ma rkten zu beschleunigen und Großunternehmen zu bevorzu-
gen. Eine Fokussierung auf wenige Großunternehmen wu rde zu einer nachlassenden 
Wettbewerbsintensita t und steigenden Verbraucherpreisen fu hren. „Die Telekommuni-
kationspolitik der letzten 15 Jahre hat in Deutschland zu mehr Wettbewerb und damit zu 

mehr Auswahl und sinkenden Preisen fu r die Verbraucher gefu hrt. Diese Erfolge sollten 
nicht durch eine industriepolitische Neuausrichtung der Telekommunikationspolitik, die 
wenige europa ische Großunternehmen begu nstigt, gefa hrdet werden.“, so der Vorsitzen-
de der Monopolkommission, Prof. Daniel Zimmer.  

Die Monopolkommission wendet sich zudem gegen das Aussetzen der Regulierung 
von Vorleistungen, um damit Infrastrukturinvestitionen des etablierten Unternehmens 
anzureizen. Bisher treibt vor allem der Wettbewerb die Marktteilnehmer zu Investitio-
nen in Breitbandnetze an. Wu rde die Wettbewerbsintensita t regulatorisch reduziert, 
ginge das eher zulasten von Infrastrukturinvestitionen. Dies vor allem auch deshalb, weil 
die Breitbandinvestitionen in Deutschland gegenwa rtig mehrheitlich von den alternati-

ven Netzbetreibern geta tigt werden.  
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Der Ausbau von Breitbandnetzen in Deutschland muss weiterhin marktgetrieben und 
vor allem durch private Investitionen erfolgen. Ein Breitband-Universaldienst sollte 
auch fu r die Zukunft keine Option sein. Dagegen sprechen die wettbewerbsverzerrenden 
Wirkungen, die negativen Investitionsanreize und die hohen Kosten. Dort, wo sich der 
Ausbau hochleistungsfa higer Breitbandnetze privatwirtschaftlich nicht rechnet, ko nnen 
staatliche Fo rderprogramme im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europa ischen 
Union ansetzen.  

Aus ordnungspolitischer Sicht und wegen mo glicher Interessenskonflikte, die sich aus 
der gleichzeitigen Rolle als Eigentu mer und Regulierer ergeben, ist es dringend geboten, 
dass der Bund seine direkte und indirekte Beteiligung an der Deutschen Telekom AG 
auflo st. Mit den Privatisierungserlo sen ko nnten nicht zuletzt Fo rderprogramme fu r den 

Breitbandausbau finanziert werden.  

Die Monopolkommission würdigt die Arbeit der Bundesnetzagentur im Bereich der 
Telekommunikation ganz überwiegend positiv. Die Beho rde hat mit ihrer Entschei-
dung zur Nutzung der Vectoring-Technologie den Weg fu r einen schnellen, fla chende-
ckenden und weitgehend rechtssicheren Netzausbau geebnet und ein zuna chst befu rch-
tetes Technologiemonopol der Deutschen Telekom auf der sogenannten letzten Meile 
verhindert.  

Mit Blick auf das anstehende Frequenzvergabeverfahren im Mobilfunkbereich begru ßt 
die Monopolkommission das Vorhaben der Bundesnetzagentur, alle absehbar verfu gba-

ren Frequenzen in das Verfahren einzubeziehen. Mit der Entscheidung u ber die Vergabe 
der Frequenzen sollte abgewartet werden, bis Klarheit u ber den Ausgang des Fusions-
kontrollverfahrens im Fall O2/E-Plus herrscht. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass 
durch das Vergabeverfahren Marktzutrittsmo glichkeiten fu r neue Anbieter nicht blo-
ckiert werden. Eine Versteigerung der Frequenzen ist nur dann geboten, wenn echte 
Knappheit vorherrscht. Zu beru cksichtigen ist die Gefahr, dass durch strategisches Biet-
verhalten Markteintritt verhindert werden kann. 

Die Monopolkommission steht den Initiativen zur A nderung des europäischen Rechts-
rahmens für Telekommunikationsmärkte teilweise kritisch gegenu ber.  

 Die Einfu hrung eines einheitlichen virtuellen Zugangsproduktes zum Festnetz 

(Bitstrom) wu rde den infrastrukturbasierten Wettbewerb in Deutschland schwa -
chen. Die Zugangsprodukte unterscheiden sich nach nationalen Gegebenheiten, 
da die Infrastrukturen und die Wettbewerbssituation in den Mitgliedstaaten 
unterschiedlich ausgepra gt sind. In Deutschland dominiert der physische Netzzu-
gang u ber die entbu ndelte Teilnehmeranschlussleitung. Die Monopolkommission 
lehnt den regulatorisch vorgepra gten U bergang zu einem Dienstewettbewerb ab.  

 Mit der Ausweitung der Mitwirkungsrechte der Europäischen Kommission 
bei der Vergabe von Mobilfunkfrequenzen sollen weitere Kompetenzen, die 
derzeit bei den nationalen Regulierungsbeho rden liegen, auf der europa ischen 

Ebene zentralisiert werden. Die Frequenzvergabeverfahren wu rden dadurch zeit-
aufwendiger und zusa tzlich bu rokratisiert. 
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 Bei den bereits beschlossenen und den geplanten Änderungen der Roaming-

Verordnung geht es der Europa ischen Kommission im Kern nicht um die Einfu h-

rung von Wettbewerb auf den Roaming-Ma rkten, sondern um die schnelle und 

vollsta ndige Abschaffung der Roaming-Entgelte. Die Monopolkommission sieht 

das wegen der mo glichen Auswirkungen auf die Marktstrukturen im Mobilfunk 

eher kritisch.  

 Positiv zu sehen ist die vorgesehene U berarbeitung der so genannten Märkte-

empfehlung. Die Monopolkommission sieht keine Notwendigkeit, weitere Ma rk-
te in die Regulierung aufzunehmen, sondern befu rwortet die Herausnahme des 
Endkundenmarktes fu r Teilnehmeranschlu sse.  

Die Monopolkommission hat sich aus Anlass der Debatte um die Drosselung der 
U bertragungsgeschwindigkeit von Internetanschlu ssen erneut mit dem Thema 
Netzneutralität befasst. Sie wiederholt ihre Aussage, dass eine strikte Auslegung der 
Netzneutralita t nicht zu rechtfertigen ist. Zu befu rworten ist vielmehr eine Netzneu-
tralita t im weiteren Sinne, bei der Preis- und Qualita tsdifferenzierungen zugelassen 
werden, soweit diese auf sachlichen Kriterien beruhen und nicht diskriminierend 
gehandhabt werden. Die Sicherung des frei zuga nglichen Best-Effort-Internets soll-
te durch dynamisch anzupassende Mindestanforderungen gesichert werden. Von 
dem Erlass einer Netzneutralita tsverordnung zum jetzigen Zeitpunkt ist abzuraten.  

Die Monopolkommission ist ein sta ndiges, unabha ngiges Expertengremium, das die Bundesre-

gierung und die gesetzgebenden Ko rperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des 

Wettbewerbsrechts und der Regulierung bera t. Zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgaben za hlt 

unter anderem die Erstellung eines Sondergutachtens, das die Wettbewerbsentwicklung auf den 

Ma rkten der Telekommunikation untersucht. Die Monopolkommission besteht aus fu nf Mitglie-

dern, die auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespra sidenten berufen werden. 

Vorsitzender der Monopolkommission ist Prof. Dr. Daniel Zimmer von der Universita t Bonn. 
 


